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An den
Vorsitzender des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Christian Dirschauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich: 
Frau Vizepräsidentin
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Schleswig-Holstein
Silke Seemann
Berliner Platz 2
24103 Kiel

über das:
Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Staatssekretär

03. Dezember 2025

Haushaltsberatung zum Einzelplan 11
Beantwortung der Frage zur Ausgabenentwicklung Eingliederungshilfe und 
Sozialhilfe 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der 115. Sitzung des Finanzausschusses vom 13.11.2025 zum Einzelplan (EP) 11 war 
u. a. die Ausgabenentwicklung bei der Eingliederungs- und Sozialhilfe Gegenstand.

Dienstgebäude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebäude möglich | Telefon 0431 988 – 0 | 
Telefax 0431 988 – 5416 | Bushaltestellen Gablenzbrücke, Gablenzstraße (Hörnbad) | poststelle@sozmi.landsh.de |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. | Medien-Informationen der
Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswig-holstein.de | Das Ministerium finden
Sie im Internet unter www.schleswig-holstein.de/sozialministerium, www.facebook.com/Sozialministerium.SH und
www.instagram.com/sozialministerium.sh

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/5678

Textfeld



2

 
Der Finanzausschuss bittet um eine schriftliche Darstellung und Erläuterung zu den für 
2026 voraussichtlichen Kosten bzw. Ausgaben in diesem Bereich. 

Höhere Vorsorge im EP 11 und Anpassung in EP 10

Die Vorsorge wird pauschal für nicht vollständig einzuschätzende Kostenrisiken bei 
Eingliederungs- und Sozialhilfe vorgenommen, die durch nachläufige Entwicklungen 
bestimmt werden, deren Einflussfaktoren dem MSJFSIG bei der Haushaltsplanung nicht 
abschließend bekannt sein können. 

Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2025 wurden deutlich erhöhte Mittel in Höhe von 
142,5 Mio. € bereitgestellt, um die Ansprüche der örtlichen Träger von Eingliederungs- und 
Sozialhilfe zu decken. Auch für den Haushalt 2026 ist ein deutlicher Mehrbedarf in Höhe 
von insgesamt 213 Mio. € zu erwarten, der durch die Vorsorge im EP 11 zu decken ist.

Außerdem werden auch die Mittel zur Finanzierung der Leistungen der Eingliederungs- 
und Sozialhilfe (EP 10) mit der Nachschiebeliste 2026 für die Abschlagszahlungen für die 
Kommunen um 43 Mio. € angehoben.

Es wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Johannes Albig
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